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1. neben dem Ausspruch einer Ordnungsstraf maßnahme oder
2. selbständig durch die Deutsche Volkspolizei 

erfolgen.

§43
Strafbestimmungen

(1) Wer vorsätzlich
1. dem Einberufungsbefehl zur Ableistung des Wehrdienstes 

nicht oder nicht pünktlich Folge leistet,
2. den Einberufungsbefehl nicht annimmt und dadurch den 

Wehrdienst nicht oder nicht pünktlich antritt oder
3. sich dem Dienstantritt zur Ableistung des Wehrdienstes 

entzieht oder andere Handlungen begeht, um seine Ein
berufung zu verhindern, oder an solchen Handlungen mit
wirkt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurtei
lung auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer die Tat während der Mobilmachung oder im Ver
teidigungszustand begeht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr bestraft.

§44
Zuführung

Bei unbegründetem Fernbleiben von der Erfassung, Muste
rung, Einberufungsüberprüfung, Feststellung der Diensttaug
lichkeit oder Einberufung bzw. bei Nichtbefolgung der Anord
nung zum persönlichen Erscheinen im Wehrkreiskommando 
kann die Zuführung durch die Deutsche Volkspolizei erfolgen.

VIII. Abschnitt 
Schlußb estimmungen

§45
Folgebestimmungen

(1) Grundsätzliche Festlegungen zur Durchführung dieses 
Gesetzes treffen der Nationale Verteidigungsrat der Deutschen 
Demokratischen Republik oder der Ministerrat.

(2) Auf der Grundlage dieses Gesetzes, der Anordnungen 
bzw. Beschlüsse des Nationalen Verteidigungsrates der Deut
schen Demokratischen Republik oder der Verordnungen bzw. 
Beschlüsse des Ministerrates regelt der Minister für Natio
nale Verteidigung in Rechtsvorschriften oder militärischen Be
stimmungen alle notwendigen Maßnahmen, die mit dem 
Wehrdienst Zusammenhängen. Das Arbeitsrecht findet keine 
Anwendung.

(3) Der Minister für Nationale Verteidigung kann in militä
rischen Bestimmungen zur Festigung der militärischen Diszi
plin Maßnahmen festlegen, die mit Freiheitsbeschränkung für 
Angehörige der Nationalen Volksarmee, Kürzung der finan
ziellen Versorgung oder Einziehung von Sachen verbunden 
sind. Vor dem Erlaß solcher militärischer Bestimmungen ist 
vom Nationalen Verteidigungsrat der Deutschen Demokra
tischen Republik die Zustimmung zur Durchführung der vor
gesehenen Maßnahmen einzuholen.

(4) Soweit die erforderlichen Festlegungen den Dienst be
treffen, der der Ableistung des Wehrdienstes entspricht, er
lassen die zuständigen Minister die innerdienstlichen Rege
lungen.

§46
Übergangsregelungen

(1) Die zur Durchführung des Wehrpflichtgesetzes vom
24. Januar 1962 (GBl. I Nr. 1 S. 2) in der Fassung des Anpas
sungsgesetzes vom 11. Juni 1968 (GBl. I Nr. 11 S. 242) erlasse
nen Rechtsvorschriften sowie die unter Bezug auf dieses Ge
setz herausgegebenen Einberufungsbefehle behalten bis zum 
Erlaß anderer Rechtsvorschriften bzw. bis zur Erteilung an
derer Einberufungsbefehle ihre Gültigkeit. Die bisherigen 
Formulare der Einberufungsbefehle bzw. die sonstigen Formu
lare, die Bezug auf das Wehrpflichtgesetz nehmen, können 
weiterhin verwendet werden, soweit die damit zu veranlas
senden Maßnahmen nicht diesem Gesetz widersprechen.

(2) Der Dienst, der in bereits erlassenen Rechtsvorschriften 
als Wehrersatzdienst bezeichnet wird, ist Dienst nach § 2 
Abs. 3 dieses Gesetzes.

§47
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1982 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) das Gesetz vom 24. Januar 1962 über die allgemeine 

Wehrpflicht (Wehrpflichtgesetz) (GBl. I Nr. 1 S. 2) und
b) Ziff. 29 der Anlage zum Gesetz vom 11. Juni 1968 zur An

passung von Strafbestimmungen und Ordnungsstrafbe
stimmungen — Anpassungsgesetz — (GBl. I Nr. 11 S. 242).

Anlage
zu § 19 Abs. 1 zu vorstehendem Gesetz

F a h n e n e i d
Ich schwöre:

Der Deutschen Demokratischen Republik' meinem Vater
land, allzeit treu zu dienen und sie auf Befehl der Arbei- 

< ter-und-Bauern-Regierung gegen jeden Feind zu schützen.

Ich schwöre:
An der Seite der Sowjetarmee und der Armeen der mit 
uns verbündeten sozialistischen Länder als Soldat der Na
tionalen Volksarmee jederzeit bereit zu sein, den So
zialismus gegen alle Feinde zu verteidigen und mein Le
ben zur Erringung des Sieges einzusetzen.

Ich schwöre:
Ein ehrlicher, tapferer, disziplinierter und wachsamer 
Soldat zu sein, den militärischen Vorgesetzten unbeding
ten Gehorsam zu leisten, die Befehle mit aller Entschlos
senheit zu erfüllen und die militärischen und staatlichen 
Geheimnisse immer streng zu wahren.

Ich schwöre:
Die militärischen Kenntnisse gewissenhaft zu erwerben, 
die militärischen Vorschriften zu erfüllen und immer und 
überall die Ehre unserer Republik und ihrer Nationalen 
Volksarmee zu wahren.

Sollte ich jemals diesen meinen feierlichen Fahneneid ver
letzen, so möge mich die harte Strafe der Gesetze unserer 
Republik und die Verachtung des werktätigen Volkes treffen.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am fünfundizwanzigsten März neunzehn
hundertzweiundachtzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertzweiundachtzig

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

E. H o n e c k e r


